
Einhaltung der öffentlichrechtlichen Vorgaben mittels
Werbung finanzieren, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet.
Macht sie von diesem Finanzierungsinstrument Gebrauch,
muss sie sich an die entsprechenden im öffentlichen Inte-
resse erlassenen Beschränkungen hinsichtlich der Abgren-
zung zum Programm (Art. 18 Abs. 1 RTVG), der Werbe-
dauer (Art. 18 Abs. 3 RTVG) und der Werbeverbote (Art. 18
Abs. 4 und 5 RTVG) halten (vgl. BGE 126 II 7 ff. und 21 ff.).
Allfällige Verletzungen der betreffenden Regeln können
konzessionsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Die
SRG hat - wie alle anderen Veranstalter - sicherzustellen,
dass das Werbeprogramm kein nationales oder internatio-
nales Recht verletzt. Es ist deshalb sachgerecht, wenn sie
ihrerseits der «publisuisse SA» gegenüber darauf achtet,
dass diese den öffentlichrechtlichen Sendebeschränkungen
Rechnung trägt und nötigenfalls mit den Kunden nach ei-
ner Lösung sucht bzw. gewisse Werbungen zurückweist. 

Das Bundesgericht hat im Urteil vom 20. August 1997
festgestellt, dass der Werbespot des Gesuchstellers unter
das öffentlichrechtliche Verbot der politischen Werbung
nach Art. 18 Abs. 5 RTVG fiel und dies der SRG bzw. der
«publisuisse SA» einen zulässigen Grund geben konnte, auf
den Abschluss des Werbevertrags zu verzichten. Der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte hat diese An-
sicht nicht geteilt und festgestellt, dass sich die Nichtaus-
strahlung des Spots mit der Begründung, dass es sich dabei
um eine politische Werbung handle und solche am Fern-
sehen verboten sei, in einem demokratischen Staat nicht
rechtfertige; zur Frage, ob und wieweit die Schweiz allfälli-
ge positive Pflichten hinsichtlich einer Drittwirkung von
Grundrechten unter Privaten verletzte, indem sie nicht für
eine Ausstrahlung sorgte, äusserte er sich nicht (vgl. Ziff. 46
seines Entscheids). Gegenstand des bundesgerichtlichen
Urteils bildete die behördliche Feststellung, dass die Wer-
bung des Gesuchstellers als «politisch» im Sinne des Radio-
und Fernsehgesetzes gelten und sich die Weigerung, diese
auszustrahlen, bereits aus diesem öffentlichrechtlichen
Grund rechtfertigen konnte, nicht hingegen die Frage, ob
die SRG den Gesuchsteller boykottiert hat, sie den entspre-
chenden Werbemarkt beherrscht und sie aus diesem
Grund zum Abschluss eines Werbevertrags verpflichtet ge-
wesen wäre. Diese - das Zivilrecht beschlagenden - Aspekte
eines Kontrahierungszwangs sind, was von der Schweiz gel-
tend gemacht und vom Europäischen Gerichtshof nicht
beanstandet wurde, in den entsprechenden zivilrechtli-
chen Verfahren (Kartell-, Wettbewerbs- bzw. Persönlich-
keitsrecht) und nicht konzessionsrechtlich durchzusetzen. 

Die Schweiz ist in diesem Zusammenhang ihrer aus Art.
10 EMRK fliessenden positiven Pflicht, für eine angemesse-
ne Realisierung der in der Konvention garantierten Rechte
unter Privaten zu sorgen, mit dem Erlass der entsprechen-
den (zivilrechtlichen) Gesetzgebung und den damit ver-
bundenen gerichtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten
nachgekommen. Die wettbewerbs- und kartellrechtliche
Regelung bzw. die Möglichkeit der Geltendmachung eines
zivilrechtlichen Kontrahierungszwangs dient einer fairen,
einen Interessenausgleich suchenden Umsetzung grund-

rechtlicher Positionen im wirtschaftlichen Bereich unter
Privaten. Dem Gesuchsteller steht es offen, den Anspruch
auf Ausstrahlung seines Werbespots auf diesem Weg
durchzusetzen, soweit er hieran entgegen dem Gesagten
noch ein aktuelles Interesse haben sollte, wobei in jenen
Verfahren seinen verfassungsmässigen Rechten und den
Grundsätzen von Art. 10 EMRK Rechnung zu tragen sein
wird (vgl. Art. 35 BV). Das Urteil des Gerichtshofs für Men-
schenrechte steht einer solchen Sichtweise nicht entgegen,
ergibt sich daraus doch nur, dass der umstrittene Spot
nicht als «politische Werbung» von einer Ausstrahlung
ausgenommen werden durfte bzw. eine entsprechende
Sendung seitens der SRG gestützt auf Art. 10 EMRK keine
konzessionsrechtlichen Konsequenzen für die Veranstalte-
rin hätte nach sich ziehen dürfen. Zu Recht weist die SRG
darauf hin, dass das Urteil nicht dahin verstanden werden
kann, dass sie gestützt darauf nun losgelöst von der Rechts-
ordnung - etwa dem Bundesgesetz über den unlauteren
Wettbewerb - gehalten wäre, den umstrittenen Spot auszu-
strahlen, nachdem sich der Europäische Gerichtshof mit
den entsprechenden Fragen nicht befasst, seinen Ent-
scheid auf die Problematik der «politischen» Werbung be-
schränkt und zu ihrer eigenen negativen Meinungsäusse-
rungsfreiheit in keiner Weise Stellung genommen hat.
Nachdem durch den Entscheid des Gerichtshofs bloss klar-
gestellt ist, dass das Verbot politischer Werbung am Fern-
sehen einer Ausstrahlung nicht entgegenstehen darf, ist
die Verbreitung des Spots - soweit die SRG bzw. die «publi-
suisse SA» eine solche nach wie vor ablehnen - deshalb auf
dem zivilrechtlichen Weg und nicht revisionsweise durch-
zusetzen (…).» �

Voir aussi l’article de Denis Barrelet (Faut-il autoriser la publicité poli-

tique à la radio-TV?) dans ce numéro, p. 146).
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Zur Frage der Öffentlich-
keit einer rassendiskrimi-
nierenden Äusserung

Bundesgerichtsentscheid vom 
30. Mai 2002 (6S.635/2001)

Wann gilt eine rassendiskriminierende Äusserung als
öffentlich und ist damit strafbar? Das Bundesgericht hat
sich im Urteil vom 30. Mai 2002 mit dieser Frage ausei-
nandergesetzt. Nach allgemeiner Auffassung ist eine Äusse-
rung öffentlich, wenn sie von unbestimmt vielen Personen
oder von einem grösseren, nicht durch persönliche Bezie-
hungen zusammenhängenden Personenkreis wahrgenom-
men werden kann (vgl. BGE 123 IV 202). «Ob Öffentlich-
keit gegeben ist, hängt von den gesamten Umständen ab,
deren Tragweite unter Berücksichtigung von Sinn und
Zweck der in Betracht fallenden Strafbestimmung und des
dadurch geschützten Rechtsguts zu bewerten ist. Zu den
massgebenden Umständen gehören unter anderem einer-
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seits der Ort, an dem die Äusserung getan wird, und ande-
rerseits, bei Äusserungen gegenüber einem bestimmten und
begrenzten Personenkreis, die Zahl der Adressaten und die
Beziehung des Urhebers der Äusserung zu diesen, wovon
unter anderem auch abhängt, wie hoch das Risiko einer
Weiterverbreitung der Äusserung durch einzelne Adressa-
ten ist (siehe dazu auch BGE 126 IV 20 E. 1d S. 25 f.).

Die Festlegung eines bestimmten «Grenzwerts» in Bezug
auf die Zahl der Adressaten, dessen Überschreitung Öffent-
lichkeit begründen würde, empfiehlt sich schon wegen der
Gefahr von «Umgehungen» nicht. Eine Äusserung, die an
einem Ort getan wird, wo sie von unbestimmt vielen Per-
sonen wahrgenommen werden könnte, kann auch dann ei-
ne öffentliche sein, wenn sie tatsächlich nur von zwei Per-
sonen zur Kenntnis genommen wird. Demgegenüber kann
in Bezug auf eine Äusserung in einem geschlossenen Kreis
Öffentlichkeit fehlen, auch wenn dieser Kreis beispielsweise
20 Personen umfasst (BGE 126 IV 176 E. 2c/aa S. 178f.).

Die Vorinstanz qualifiziert die unmittelbar anwesenden
sechs Personen zu Recht nicht als Öffentlichkeit im Sinne
des Gesetzes. Sie stellt jedoch fest, dass sich der Vorfall an
einem sonnigen Juniabend zwischen 18 und 20 Uhr auf
der Strasse eines Einfamilienhausquartiers ereignet hat.
Aufgrund der Jahreszeit, der guten Wetterverhältnisse und
der räumlichen Umstände war also damit zu rechnen, dass
eine Vielzahl von unbestimmten und mit dem Beschwer-
deführer in keiner persönlichen Beziehung stehenden
Drittpersonen in den umliegenden Gärten und auf den
Balkonen potentielle Zeugen der lautstarken Äusserungen
des Beschwerdeführers hätten werden können. Vor dem
Hintergrund der oben referierten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung zum Öffentlichkeitsbegriff des Strafgesetz-
buches ist das Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit da-
mit in objektiver Hinsicht erfüllt. In subjektiver Hinsicht
nimmt die Vorinstanz Eventualvorsatz an. Auch wenn sich
der Beschwerdeführer nicht mit direkter Absicht an die Öf-
fentlichkeit, sondern vielmehr an den Geschädigten rich-
tete und diesen beschimpfte, nahm er billigend in Kauf,
dass seine im Sinne von Art. 261bis Abs. 4 StGB tatbe-
standsmässigen Äusserungen für unbestimmte Drittperso-
nen wahrnehmbar waren.» �

ANMERKUNGEN:
1. Mit dem vorliegenden Entscheid hat das Bundesgericht wie

es scheint wieder weitgehend den Anschluss an seine langjährige
und bewährte Praxis in Bezug auf den Begriff der Öffentlichkeit ge-
funden und damit dem zwischenzeitlichen Flirt mit einer rein nu-
merischen Betrachtung des Öffentlichkeitsbegriffs (BGE 126 IV
176, vgl. medialex 2000, 172, und BGE 126 IV 230, vgl. medialex
2000, 226 f. mit kritischen Anmerkungen von M. A. NIGGLI) ein En-
de bereitet. 

2. Diese Wende ist um so begrüssenswerter, als das Tatbe-
standsmerkmal der öffentlichen Begehung nicht nur in Art. 261bis
StGB auftaucht, sondern - wie das Bundesgericht im vorliegenden
Entscheid (E. 3a) selber anführt - in einer Vielzahl anderer Bestim-
mungen. Die Auslegung dieses Tatbestandselements in einer die-
ser Bestimmungen wirkt sich auch auf die anderen Bestimmungen
aus, sofern sich nicht aus einer Norm die Notwendigkeit einer tat-
bestandsspezifischen Differenzierung ergibt, welche dann auch
spezifischer Begründung bedarf. Gerade bei Art. 261bis besteht je-

doch stets das Risiko, dass eine tatbestandsspezifische Verengung
des Öffentlichkeitsbegriffs als vom Bedürfnis nach einer möglichst
restriktiven Anwendung dieser Bestimmung getragen scheinen
könnte. So ist davon auszugehen, dass die öffentliche Handlung
gleich auszulegen ist wie bei anderen Strafbestimmungen (M.A.
NIGGLI, Rassendiskriminierung, Zürich 1996, N 704). Jedenfalls zu
weitgehend ist die Ansicht, dass es verschiedene Arten von Öffent-
lichkeit gebe, dass der Öffentlichkeitsbegriff also relativ sei und
auch Strafwürdigkeitsüberlegungen in sich aufnehme (so aber M.
SCHUBARTH, Justiziable Kunst? in: Martin Schubarth (Hrsg.), Der
Fahrner-Prozess, Ein Beispiel für die Problematik von Kunst und
Justiz, Basel 1983, 93-107, 100 ff.). Wenn auch die Sachverhalte,
bei denen sich die Öffentlichkeitsfrage stellt, sehr heterogen sein
können, so ist doch der Begriff der Öffentlichkeit an sich ein ein-
heitlicher Begriff, dessen Gehalt dem Gegensatz zur Privatheit ent-
springt (vgl. SCHUBARTH, a.a.O., 100, sowie unten Ziff. 4). Höchst
problematisch wäre jedenfalls die Verquickung der Öffentlichkeits-
frage mit Strafwürdigkeitsüberlegungen, ganz abgesehen davon,
dass die meisten Tatbestände, in denen die Öffentlichkeit als Erfor-
dernis genannt ist, andere Merkmal enthalten, die sich hiefür eher
anbieten würden.

3. Erstaunlich ist immerhin, wie diskret diese Rückkehr zum
herkömmlichen Öffentlichkeitsbegriff vollzogen wurde. Sie wird
weder als Rechtsprechungsänderung behandelt, noch findet eine
Auseinandersetzung mit der zwischenzeitlich vertretenen Position
statt. Vielmehr wird zum Begriff der Öffentlichkeit verschiedentlich
auf BGE 126 IV 176 zurückgegriffen, dies ist jedoch insofern trü-
gerisch, als mit dem vorliegenden Entscheid viel von dem, was in
jenem Entscheid vertreten wurde, aufgegeben wird. Der Argu-
mentation und dem Ergebnis nach schliesst man an die vorherge-
henden, der herkömmlichen Linie folgenden Entscheide an. 

4. Inhaltlich ist zum herkömmlichen und mit dem vorliegenden
Entscheid wieder vertretenen Öffentlichkeitsbegriff zu bemerken,
dass die Beziehung des Äusserers zu den Adressaten massgeblich
ist, und dass insofern auch das Risiko der Weiterverbreitung einer
Äusserung bei der Prüfung der Öffentlichkeit einer Äusserung von
Belang ist. Der Begriff der Öffentlichkeit lässt sich nämlich wie be-
reits angetönt nur aus seinem Gegenbegriff, dem Begriff des Pri-
vaten erschliessen: Öffentlich ist all das, was nicht privat ist. Wel-
che Äusserungen privat sind, wird wiederum durch das Vorliegen
persönlicher Beziehungen zwischen Äusserer und Adressaten be-
stimmt und erst in zweiter Linie durch die zahlenmässige Be-
schränkung von Personenkreisen (dazu eingehend G. FIOLKA / M.A.
NIGGLI, Das Private und das Politische, AJP 2001, 533-547, 539 f.;
NIGGLI, a.a.O., N 700).

5. Damit geht einher, dass sich für den Begriff der Öffentlichkeit
keine zahlenmässige Begrenzung aufstellen lässt. Dies wurde zwar
bereits in BGE 126 IV 176, 178 gesagt, konnte allerdings nicht
sinnvoll operationalisiert werden, weil zugleich die anderen Mög-
lichkeiten, die Öffentlichkeit einer Äusserung anhand der Vertrau-
ensverhältnisse zwischen Äusserer und Adressaten und der daraus
ableitbaren Kontrolle des Wirkungskreises zu ermitteln, verbaut
wurden, so dass man sich doch wieder auf die Betrachtung der
Anzahl Adressaten zurückgeworfen sah. 

6. Skeptisch stimmt allerdings, dass das Bundesgericht im vor-
liegenden Entscheid (E. 3c) festhält, die Vorinstanz habe die sechs
unmittelbar anwesenden Personen «zu Recht» nicht als Öffentlich-
keit im Sinne des Gesetzes bezeichnet. Es wäre verfehlt, aus dieser
Aussage zu schliessen, dass eine Äusserung vor sechs Personen
i.d.R. nicht öffentlich sei. Auch bei nur sechs Personen kommt es
jedoch darauf an, ob zwischen dem Äusserer und diesen Personen
ein Vertrauensverhältnis besteht, welches der Äusserung den öf-
fentlichen Charakter zu nehmen vermöchte. Nur wenn dies gege-
ben ist (worüber der Entscheid keine Angaben enthält), wäre die
Äusserung vor sechs Personen nicht öffentlich. Wenn es sich je-
doch um beliebige Passanten oder andere dem Äusserer nicht
näher bekannte Personen, so könnte durchaus bereits schon in ei-
ner solchen Konstellation (ohne das Risiko der Kenntnisnahme
durch weitere Personen) Öffentlichkeit gegeben sein.

7. Man könnte nun einwenden, dass sich BGE 126 IV 176 nur
mit dem Risiko der Weiterverbreitung befasst und dieses als un-
massgeblich aus dem Öffentlichkeitsbegriff ausgeschieden habe,
während es im vorliegenden Fall um das Risiko der direkten Wahr-
nehmung der Äusserung gegangen sei. Dem ist allerdings entge-
genzuhalten, dass sich diese beiden Risiken nicht trennen lassen,
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denn die Weiterverbreitungsmöglichkeit ist immer nur ein Fortsatz
der ursprünglichen Äusserung, und auch beim Weiterverbrei-
tungsrisiko steht nicht die Weiterverbreitung an sich im Vorder-
grund, sondern die Frage, ob der Äusserer zu seinen Adressaten in
einem Vertrauensverhältnis steht, welches eine Weitergabe un-
wahrscheinlich macht. Beim vorliegenden Entscheid ist es einfa-
cher, das Vorliegen eines solchen Vertrauensverhältnisses zu ver-
neinen, da der Äusserer nicht wusste, wer alles zuhören würde,
während es bei BGE 126 IV 176 um die Qualifikation des Verhält-
nisses zwischen dem Äusserer und seinen gewählten Adressaten
gab. Im Kern haben beide Erwägungen jedoch den selben An-
knüpfungspunkt. Zentral ist nicht die Unterscheidung zwischen
tatsächlicher Kenntnisnahme und sekundären Kenntnisnahmerisi-
ken (durch Weitergabe), sondern die Gemeinsamkeit, dass in bei-
den Fällen Kenntnisnahmerisiken (primäre einerseits, sekundäre
andererseits) bestehen, welche anhand bestehender Vertrauens-
verhältnisse zwischen Äusserer und Adressaten zu bewerten sind.

LIC. IUR. GERHARD FIOLKA, FREIBURG
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Unzulässige Werbung für
Badezusatz

Bundesgerichtsentscheid vom 
19. Juni 2002 (2A.62/2002)

Anpreisungen für Badezusätze wie «wohltuend bei Er-
kältungsgefahr» bzw. «wohltuend auch bei Muskelkater»
sind gestützt auf die Verordnung über Gebrauchsgegen-
stände verboten, da sie gegen das Verbot von Heilanprei-
sungen für Kosmetika verstossen. Zu diesem Schluss
kommt das Bundesgericht und stützt damit einen Ent-
scheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Basel-Land-
schaft vom September 2001.

Unter Bezugnahme auf BGE 127 II 91 (vgl. dazu auch
PUGATSCH SIGMUND, Lovely cow – Neue Anpreisungspraxis
im Lebensmittelrecht?,  medialex 2001, S. 59 f.) hält das
Bundesgericht fest, dass zwar ist nicht jegliche gesund-
heitsbezogene Werbung verboten sei. Ihr dürfen und müs-
sen aber - soweit es um Werbung für nicht als Heilmittel
zugelassene Produkte geht - auf Grund der gesetzlichen
Ordnung gewisse Schranken gesetzt werden, ohne dass es
darauf ankäme, ob die fraglichen Produkte zu einer Täu-
schung oder gesundheitlichen Gefährdung des Konsumen-
ten führen können. «Die streitigen Texte verstossen, wie
das Verwaltungsgericht zulässigerweise annehmen durfte,
gegen die Regelung von Art. 3 Abs. 2 GebrV, indem sie sug-
gerieren, den betreffenden Produkten komme bei den er-
wähnten Krankheitszuständen eine lindernde Wirkung zu.
Zwar ist einzuräumen, dass die von der besagten Werbung
anvisierten Krankheiten sehr vage umschrieben sind und
insbesondere der Begriff des «Muskelkaters» gemeinhin
eher als Unwohlzustand denn als Krankheit verstanden
wird (vgl. immerhin zu den Ursachen dieser Muskel-
schmerzen: Pschyrembel, 258. Auflage, S. 1059: «multiple
Mikrofaserrisse mit nachfolgender lokaler Ödembildung»).
Sodann wird den betroffenen Badezusätzen mit der bean-
standeten Anpreisung auch nicht explizit ein heilender
oder lindernder Einfluss auf die genannten Krankheitszu-
stände, sondern lediglich eine «wohltuende» Wirkung

beim Betroffenen zugeschrieben. Die gewählten Formulie-
rungen sprengen aber - wenn auch knapp - den Rahmen
einer erlaubten gesundheitsbezogenen Werbung, indem
die Produkte als (zum Teil vorbeugende) Mittel gegen die
besagten Krankheitszustände angepriesen werden, was ge-
gen die erwähnte Verordnungsvorschrift verstösst. Dass
von den beanstandeten Badezusätzen selber keine Gefahr
für die öffentliche Gesundheit ausgeht, ändert nichts.» �

ANMERKUNGEN:
Die Bewerbung von Functional-Food, wie auch von sog. Qua-

sikosmetika, stellen die Werbetreibenden immer wieder vor Pro-
bleme. Beiden Produktegattungen ist eigen, dass sie einen gewis-
sen Gesundheitsbezug aufweisen, der auch gegenüber dem Kon-
sumenten propagiert werden soll. Das vorliegende Urteil ist inter-
essant, weil das Bundesgericht seine Rechtsprechung zur «Kuh-
Lovely-Werbung» (BGE 127 II 91) hier weiterentwickelt und die
Grenzen zwischen Kosmetika- und Heilmittelwerbung darlegt.

In rechtlicher Hinsicht zeigt das Bundesgericht einleitend auf,
dass für beide Produktegattungen an sich die selben gesetzlichen
Bestimmungen anwendbar sind (Art. 2 Abs. 4 lit. b LMG, ergän-
zend müsste wohl hinzugefügt werden Art. 19 Abs. 1 lit. c LMV,
wie andererseits Art. 3 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 2 GebrV). Zulässig
ist, wie das Bundesgericht bereits im damaligen Entscheid aus-
führte, wenn für diese Produkte ein G e sundheitsbezug propagiert
wird. Werbung für Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel wird
jedoch unzulässig, wenn der Gesundheitsbezug mit Heilanprei-
sungen verbunden wird. An sich inhaltlich völlig unproblemati-
sche Produkte werden damit lediglich durch krankheitsbezogene
Werbeaussagen unzulässig, selbst wenn die gemachten Aussagen
effektiv den Tatsachen entsprechen. Entscheidend ist, dass für Le-
bensmittel und Gebrauchsgegenstände keine Werbung, welche
krankheitslindernde, -heilende, oder -verhütende Aussagen ent-
hält, gemacht werden darf. Schwierig ist es für den Praktiker, an-
gesichts der blumigen Werbesprache zu erkennen, wann eine
Aussage im geschilderten Sinne als Heilanpreisung zu qualifizieren
ist. 

Das Bundesgericht unterlässt es jedoch in diesem Urteil den
Beurteilungsmassstab für derartige Aussagen zu setzen. Ziel dieser
Produkteaussagen ist es schliesslich, den Konsumenten über die
Wirkungsweise dieser Produkte zu informieren. Sie stellen daher
Werbung dar und sind - den Kriterien des Lauterkeitsrechts ent-
sprechend - aus der Sicht des durchschnittlich informierten, auf-
merksamen und verständigen Durchschnittskonsumenten, an den
sich diese Aussagen richten, zu beurteilen. Dies ist massgebend,
da gerade im Gebiet des Lebensmittelsrechts oft eine vorsichtige,
wenn nicht gar sektiererische Haltung und Auslegungspraxis der
Behörden herrscht, die mit dem Verständnis des Durchschnitts-
konsumenten nichts zu tun hat.

Richtig analysiert das Bundesgericht, dass es sich bei Erkältun-
gen und bei Muskelkater um Krankheiten handelt.

Lediglich die Erwähnung einer Krankheit oder eines Krank-
heitszustandes per se, ohne dass diese direkt oder indirekt mit der
Wirkung des Produktes verbunden werden, stellt jedoch noch kei-
nen direkten Gesetzesverstoss dar. 

Nicht recht deutlich wird aus dem Urteil, warum der Formu-
lierung «wohltuend bei» eine krankheitslindernde Wirkung zu-
kommen soll. Wohltuend heisst: «es tut wohl, ergibt ein gutes Ge-
fühl». Dieser Aussage eine krankheitslindernde Wirkung zuordnen
zu wollen scheint nicht recht nachvollziehbar. Das Bundesgericht
muss seine Beurteilung denn auch nur als «knapp» rechtsverlet-
zend qualifizieren. Wobei aus dem Urteil nicht klar wird, warum
diese Aussage nur «knapp» unzulässig sein soll. Wie ist der Begriff
«knapp» zu deuten? Knapp vorbei ist doch auch daneben. Diese
Unsicherheit des Bundesgerichts rührt wohl daher, weil sich das
Bundesgericht vordringlich bei seiner Beurteilung an dem
schwammigen Begriff «wohltuend» orientiert hat. Wenn man hin-
gegen die gesamte Werbung, welche für diese Produkte gemacht
wurde, betrachtet, so werden für den Badezusatz Aussagen wie:
«fördern die Durchblutung; stärkt die Abwehrkräfte; die Nase wird
freier; Sie atmen leichter, fühlen sich wohler» gemacht. Analog
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